
Beitragsermäßigungen (*): 
Richtlinien für die Gewährung einer Beitragsermäßigung für Schüler ab 18 Jahren, Studenten und Azubis bis 30 Jahre, Arbeitslose,  
Wehr- und Zivildienstleistende, Menschen mit Behinderungen:
Schüler ab 18 Jahre:	 Jährliche Vorlage einer Schulbescheinigung	  
Studenten bis 30 Jahre: 	 Vorlage einer Immatrikulationsbestätigung, bei Eintritt und bei Studienbeginn die  
	 aktuelle, während des Studiums einmal pro Jahr zu Beginn des Wintersemesters 
Arbeitslose: 	 regelmäßige Vorlage der entsprechenden Bestätigung 
Auszubildende bis 30 Jahre: 	 Vorlage des Lehrvertrages 		  
Bundesfreiwilligendienstleistende: 	 Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen  	
Beitragsermäßigung wird nur dann gewährt, wenn der Nachweis in der Geschäftsstelle bis spätestens 30.11. eines jeden Jahres vorliegt. 
Verspätet eingehende Bescheinigungen werden nur für die nächstfolgende Beitragszahlung wirksam. Bei Versäumnis des Termins sind 
nachträgliche Änderungen nicht möglich. Eine rückwirkende Beitragserstattung erfolgt nicht.

Aktive Mitglieder in mehr als einer Abteilung
v	 Zahlen in der Abteilung mit dem höchsten Sportbeitrag den vollen Beitrag (Grund- und Sportbeitrag)
v	 Zahlen in allen weiteren Abteilungen mit erhöhtem Sportbeitrag nur noch 50% des Sportbeitrages
v	 Zahlen in allen weiteren Abteilungen mit regulärem Sportbeitrag nur Euro 18,– pro Jahr
v	 Ausnahme: Kindersportschule (KiSS) und eine weitere Abteilung – der Grundbeitrag ist nur einmal fällig, die Sportbeiträge beider  
	 Abteilungen sind jeweils in voller Höhe zu zahlen.

Kündigung:
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist bis zum 31.10. zum jeweiligen Jahresende (31.12.) möglich.
v	 Die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen.
v	 Sie erhalten spätestens 2 Wochen nach Eingang Ihrer Kündigung eine Bestätigung.  
v	 Der Beitrag muss für das komplette Jahr bezahlt werden, unabhängig vom Datum der Kündigung
v	� Bei verspäteter Kündigung (nach dem 31.10.) endet die Mitgliedschaft erst am Ende des Folgejahres und der Beitrag wird auch im 

Folgejahr fällig.

J a h r e s b e i t r ä g e  2 0 1 2
Abteilung (Aktiv) Erwachsene 

(ab 18 Jahren)
Ermäßigte* Ehepartner / 

Rentner
Jugendliche 
(15–17 Jahre)

Kinder 
(11–14 Jahre)

Kinder 
(bis 10 Jahre)

Abteilungen mit regulärem Beitrag (Grund- + Sportbeitrag = Gesamtbeitrag)

Basketball, Boxen, Handball, 
Kegeln, Leichtathletik, Rhythmische 
Sportgymnastik, Rollstuhl-Rugby, 
Ski/Snowboard, Stockschießen, 
Tischtennis, Turnen, Volleyball

96 € 
+ 84 €

180 €

72 € 
+ 60 €

132 €

72 € 
+ 48 €

120 €

72 € 
+ 60 €

132 €

72 € 
+ 48 €

120 €

72 € 
+ 36 €

108 €
Abteilungen mit erhöhtem Sportbeitrag (incl. Grundbeitrag wie oben / Grund- + Sportbeitrag = Gesamtbeitrag)

Aikido 240 € 180 € 168 € 180 € 168 € 156 €
Fußball 180 € 132 € 120 € 144 €** 132 €** 120 €**
Judo 288 € 240 € 228 € 240 € 228 € 216 €
Karate 276 € 216 € 204 € 192 € 192 € 192 €
Taekwondo 240 € 180 € 168 € 180 € 168 € 156 €
Tennis 324 € 276 € 252 € 180 € 168 € 156 €
Passiv �= Grundbeitrag  

(nur Hauptverein)
96 € 72 € 72 € 72 € 72 € 72 €

Passiv (für eine Abteilung) 96 € 
+ 18 €

114 €

72 € 
+ 18 €

90 €

72 € 
+ 18 €

90 €

72 € 
+ 18 €

90 €

72 € 
+ 18 €

90 €

72 € 
+ 18 €

90 €
Aufnahmegebühr (alle) 16 €
**� Pass- / Verwaltungsgebühr  

 (zusätzlich / nur Fußballjugend) 74 €

T S V  M I L B E R T S H O F E N  -  B E I T R Ä G E

Bearbeitungsgebühr für Rechnungszahler: Euro 10,- pro Rechnung (nicht bei Beitragseinzug)

Familienermäßigung (diese Regelung gilt nur für Kinder unter 18 Jahre!)
v	 Ist ein Elternteil (Mutter oder Vater) Mitglied:	 Zahlt das 1. Kind den vollen Betrag;  
	  		  Zahlt das 2. Kind nur 50% des Grundbeitrages;  
			   Zahlen das 3. Kind und alle weiteren keinen Grundbeitrag.
v	 Sind beide Elternteile (Mutter und Vater) Mitglied: 	 Zahlt das 1. Kind nur 50% des Grundbeitrages;  
			   Zahlen das 2. Kind und alle weiteren keinen Grundbeitrag.
v	 Ist kein Elternteil Mitglied: 		  Zahlen das 3. Kind und alle weiteren keinen Grundbeitrag.

Satzung:
Die Vereinssatzung wird Neumitgliedern zusammen mit der Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft per Post zugeschickt. Sollten Sie die 
Vereinssatzung nicht erhalten haben, ist sie in der Geschäftsstelle abzuholen. Die Vereinszeitung, die das offizielle, verbindliche 
Mitteilungsblatt des Vereins darstellt, liegt in der Geschäftsstelle zur Abholung bereit.

Beitragszahlung: Die Beitragszahlung kann jährlich oder halbjährlich im Voraus erfolgen.
Jährliche Zahlung:  
v	� immer im Januar für Januar bis Dezember bzw. bei späterem Eintritt im Eintrittsmonat anteilig für Eintrittsmonat bis Dezember;  

ab Folgejahr dann immer im Januar
Halbjährliche Zahlung:  
v	� 1. Hälfte im Januar für Januar bis Juni bzw. bei späterem Eintritt im 1. Halbjahr im Eintrittsmonat anteilig für Eintrittsmonat bis Juni;  

ab Folgejahr dann immer im Januar und Juli.
v	� 2. Hälfte im Juli für Juli bis Dezember bzw. bei späterem Eintritt im 2. Halbjahr im Eintrittsmonat anteilig für Eintrittsmonat bis Dezember;   

ab Folgejahr dann immer im Januar und Juli.
Der Beitritt kann jederzeit während des laufenden Jahres erfolgen.
v	 der Beitrag wird anteilig ab Eintrittsmonat bis zum Jahresende berechnet.
v	 ausgenommen Tennis: bei Eintritt bis 30.06. wird der komplette Jahresbeitrag berechnet, bei Eintritt ab 01.07. der Beitrag für das zweite Halbjahr.

M o n a t s b e i t r ä g e  2 0 1 2
Abteilung (Aktiv) Erwachsene 

(ab 18 Jahren)
Ermäßigte* Ehepartner / 

Rentner
Jugendliche 
(15–17 Jahre)

Kinder 
(11–14 Jahre)

Kinder 
(bis 10 Jahre)

Abteilungen mit regulärem Beitrag (Grund- + Sportbeitrag = Gesamtbeitrag)

Basketball, Boxen, Handball, 
Kegeln, Leichtathletik, Rhythmische 
Sportgymnastik, Rollstuhl-Rugby, 
Ski/Snowboard, Stockschießen, 
Tischtennis, Turnen, Volleyball

8 € 
+ 7 €

15 €

6 € 
+ 5 €

11 €

6 € 
+ 4 €

10 €

6 € 
+ 5 €

11 €

6 € 
+ 4 €

10 €

6 € 
+ 3 €

9 €
Abteilungen mit erhöhtem Sportbeitrag (incl. Grundbeitrag wie oben / Grund- + Sportbeitrag = Gesamtbeitrag)

Aikido 20 € 15 € 14 € 15 € 14 € 13 €
Fußball 15 € 11 € 10 € 12 €** 11** € 10** €
Judo 24 € 20 € 19 € 20 € 19 € 18 €
Karate 23 € 18 € 17 € 16 € 16 € 16 €
Taekwondo 20 € 15 € 14 € 15 € 14 € 13 €
Tennis 27 € 23 € 21 € 15 € 14 € 13 €
Passiv �= Grundbeitrag  

(nur Hauptverein)
8 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €

Passiv (für eine Abteilung) 8 € 
+ 1,50 €

9,50 €

6 € 
+ 1,50 €

7,50 €

6 € 
+ 1,50 €

7,50 €

6 € 
+ 1,50 €

7,50 €

6 € 
+ 1,50 €

7,50 €

6 € 
+ 1,50 €

7,50 €
Aufnahmegebühr (alle) 16 €
**� Pass- / Verwaltungsgebühr  

 (zusätzlich / nur Fußballjugend) 74 €

T S V  M I L B E R T S H O F E N  -  B E I T R Ä G E




